
 

 

 

Aufgrund des § 2 Abs. 4 und des § 64 Abs. 1 des Gesetzes 
über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen 
(Hochschulgesetz - HG) vom 16.09.2014 (GV. NRW. 
S. 547), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25.11.2021 
(GV. NRW. S. 1210a), hat die Universität Duisburg-Essen 
folgende Ordnung erlassen: 

Artikel I 

Die Fachprüfungsordnung für das Studienfach Geschichte 
im Masterstudiengang für das Lehramt an Gymnasien und 
Gesamtschulen an der Universität Duisburg-Essen vom 
13.10.2014 (Verkündungsblatt Jg. 12, 2014 S. 1291 / 
Nr. 159), zuletzt geändert durch die neunte Änderungsord-
nung vom 23.07.2020 (Verkündungsanzeiger Jg. 18, 2020 
S. 393 / Nr. 67), wird wie folgt geändert: 

1. In der Inhaltsübersicht, § 7 wird das Wort „Geltungs-
bereich“ ersetzt durch das Wort „Übergangsbestim-
mungen“. 

2. § 7 wird wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift wird das Wort „Geltungsbe-
reich“ ersetzt durch das Wort „Übergangsbestim-
mungen“. 

b) Der Wortlaut wird wie folgt neu gefasst: 
„Studierende, die sich unter den Bedingungen der 
Ordnung zur Umsetzung der Verordnung zur Be-
wältigung der durch die Coronavirus SARS-CoV-
2-Epidemie an den Hochschulbereich gestellten 
Herausforderungen (Corona-Epidemie-Hoch-
schulverordnung - CEHVO) an der Universität Du-
isburg-Essen in das Studienfach Geschichte im 
Masterstudiengang für das Lehramt an Gymna-
sien und Gesamtschulen eingeschrieben haben, 
müssen den Nachweis der besonderen Zugangs-
voraussetzungen nach § 2 dieser Ordnung spä-
testens bis zum Zeitpunkt der Anmeldung der 
Masterarbeit erbringen.“ 

Artikel II 

Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung im 
Verkündungsanzeiger der Universität Duisburg-Essen – 
Amtliche Mitteilungen in Kraft. 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fakultätsrats 
der Fakultät für Geisteswissenschaften vom 20.10.2021. 

 
Hinweis: 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften des Hochschulgesetzes o-
der des Ordnungs- oder des sonstigen autonomen Rechts 
der Hochschule gegen diese Ordnung nach Ablauf eines 
Jahres seit ihrer Bekanntmachung nicht mehr geltend ge-
macht werden kann, es sei denn, 

1. die Ordnung ist nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht 
worden, 

2. das Rektorat hat den Beschluss des die Ordnung be-
schließenden Gremiums vorher beanstandet, 

3. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Hochschule vorher gerügt und dabei die verletzte Rechts-
vorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt oder 

4. bei der öffentlichen Bekanntmachung der Ordnung ist 
auf die Rechtsfolge des Rügeausschlusses nicht hingewie-
sen worden. 

 

Duisburg und Essen, den 17. Januar 2022 

 

Für den Rektor 

der Universität Duisburg-Essen 

Der Kanzler 

Jens Andreas Meinen
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